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I
Supplcanten des Obergerichtshofs ,3s Dupkonm Be-
foldung zu geben.

Gmürfodert Duplonen, weil diese Eupx-
teanten keinen Urlaub haben, und also immer am
Hauptort wohnen müssen.

Herzog v» Ess. stimmt zum Gutachten, weil er
hofft, die Bestimmung der Besoldungen werde bald
wieder mehrere Modifikationen leiden.

Das Gutachten wird angenommen.
Die gleiche Commission schlägt vor, dem össentli-

chen Ankläger ,5» Duploncn Besoldung zu geben.
Dieser Antrag wird angenommen.
Als Besoldnng für die Commissmen des Schatz-

amtcö werden ,«o Duploncn vorgeschlagen.
Graf fodert, daß diese Besoldung auf Gu Du-

plonen gcsczt werde, weil diese Beamten nicht son-
derlich grosse Arbeit haben, und durch Weggebung der
schlechten Münzen dafür sorgen, daß sie in den Kassen-
Rechnungen nicht zu kurz kommen.

Kilchmann stimmt Graf bei, weil, wenn es

von Verantwortlichkeit die Ncde ist, die Rcpräftntan-
ten noch grössere Verantwortlichkeit haben, als die
Schatzamts - Commissärs.

Dieser leztc Antrag wird angenommen.
Ulm an ii erhält für 4 Wochen und Hecht für

i-s Tag Urlaub.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

S < n a t, t-5. I u l i.

Präsident: Laflechere.
Eine Zuschrift des Untcrstatthalter Müllers von

Zofingen an die gesezgebendc» Räthe wird verlesen,
die Äaenten betreffend.

Borler will der Adresse alle Gerechtigkeit wider-
fahren lassen, sie mag viel Gutes enthalten; aber er
wünscht, daß wer uns solche Adressen zusenden will,
erst damit ansicngc, seine Pflichten zu erfüllen; das

that diese? Umerstatthaltcr wenigstens in Rükficbt aus
hi? Paßdricse nicht, die, wie er ans Erfahrung weiß,
im Dhstrikt Zvfingen nirgends abgefordert werden.

Mnret findet in der Zuschrift ein patriotisches
Gcsch'nk, da der Verfasser bis »um Frieden kein Gehalt
bezieh'n will; er verlangt hievon ehrenvolle Meldung.

Diese wird beschlossen.

Die zwcire Verlesung des Abänderungsvorschlags
Ser Constitution, welcher den 39. An. der Constitution
aufgebt, s. Suppl. No. ,6. S. -.) wirdvorgenomine -.

Mittel hol zcr stimmt dein Gutachten bei, de-

merkt aber, daß auch der à Art. zugleich müsse am-
gehoben werden, Fuchs wünscht einen Zusatz, nach

weichem kein Erdirektor während des ersten Jahrs sei-

neS Austritts von» Vollzieh,mLs-Diràimn zu irgend
emer Stelle ee-mm» werden

Usleri: Mittelholzers Bemez-knng ist richtig, aber
der Zusatz von Fuchs gehört einerseits gar nicht hieher;
die Erwägungsgründe, die die Commission in-dem vor,
liegenden Beschluß ausstellt, können auf keine Weise
das begründen, was Fuchs haben will, es müßten
also ganz andere aufgestellt werden. Ucberhaupt aber
mißbillige ich seinen Vorschlag: wazmm soll ein Ezedirek-
tor überall ein Jahr lang unfähig seyn, der Republik
an irgend einer Stelle zu dienen, und was besorgt
man? Ais Gesandte können sie schon nicht gebraucht
werden, weil sie ein Jahr nach ihrem Austritt die Rc-
publik nicht verlassen dürfen; und sehr einträgliche Stel-
len in der Republik werden sie darum nicht erhalten,
weil wir keine solch: haben können.

Fuchs verlangt nun Rükweisung seines Antrags
an die Commission, wen» derselbe hier nicht an seiner
Stelle gemacht ist.

Lüthi v. Eol. nnterstüzt die Rükweisung an die
Commission; er bemerkt, daß im 36. und Art. der
Constitution einige Worte, welche auf die im Senat
sitzenden Erdirektoren sich beziehe!,, ebenfalls zurükge-
nvmmm werden müssen.

Die Fortsetzung folgt.

D v u k f e h l e r
im Supplement No. XV. vom s. Wcinmonat.

Seite,,3. Spalt,. Zeile,s von unten, statt zaudern,
gleiwie dasselbe, lies sondern gleichwie das holde

- «Sp.,. Z- s von unten, st att daß dmch die,
lies daß die

- - - - Z. 4 v. unten,müßcn die Worte:
als cS iezt theilen, dünkt mich lächerlich,
durchgestrichen werden.

- 2. Z. p von unten, statt erschlichten,
lies erschlichen.

- ti4. Sp.,. Z. lies : als des Volks theure
Hoffnung und Wünsche, als seine Be?
schützxr.

- - - - Z. ä statt Handhaben, lies Hand-
baden.

- -. Z. ,6 von unten, statt die, lies à,
- ,,s. - i. A. m. lies Andere sagen.

- - - - Z. 3 von unten, lies Fcmde.
- - - 2. Z. 9. lies macht.
- - - Z. G. statt uns, lies mw.
- - -- Z. 23. statt ihre, li es seine.

- - - - Z. a von unten, lies so gleichfvr-
mig.

- ,2o. Sp.Z. >8. lies vermehren will.
- - 2^ Z.,st a tt am, lies im.
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